
Allgemeine Versicherungsbedingungen  
für die bei LEASE-now zusätzlich wählbare Ratenabsicherung bei Erwerbsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit und 
Arbeitslosigkeit 
 
 
1 Grundlagen der Versicherung 

1.1 Vertragsgrundlagen 
Die Grundlagen des Versicherungsschutzes 
bilden: 

 Leasingvertrag zwischen BANK-now 
AG und Leasingnehmer;  

 Beitrittserklärung zum Kollektiv-Ver-
sicherungsvertrag;  

 Allgemeine Versicherungsbedingungen 
(nachstehend AVB); 

 subsidiär die Bestimmungen des 
Schweizerischen Obligationenrechts 
sowie des Bundesgesetzes über den 
Versicherungsvertrag (VVG). 

Der Einfachheit und Verständlichkeit wegen 
wird darauf verzichtet, männliche und weib-
liche Formen zu unterscheiden.  

1.2 Versicherungsverhältnis und beteiligte 
Parteien  
Zwischen der BANK-now AG als Versiche-
rungsnehmerin und der Schweizerischen 
National-Versicherungs-Gesellschaft AG 
sowie der Schweizerischen National Leben 
AG (nachfolgend Nationale Suisse) als Ver-
sicherer besteht ein Kollektiv-Versiche-
rungsvertrag als Ratenabsicherung im Sin-
ne eines Zahlungsschutzes für die vertrag-
lichen Leasingverpflichtungen des Leasing-
nehmers (auch Versicherte Person).  

Die sich aus den vorliegenden AVB erge-
benden Versicherungsansprüche der Versi-
cherten Person richten sich ausschliesslich 
gegen Nationale Suisse. Im Versicherungs-
fall besteht kein Anspruch gegenüber der 
BANK-now AG.  

1.3 Allgemeine Versicherungsbedingungen 
Die vorliegenden AVB umschreiben die 
Rechte und Pflichten der Versicherten Per-
son bzw. deren Anspruchsberechtigten. Sie 
legen insbesondere die Leistungsansprüche 
bei vollständiger dauernder Erwerbsunfä-
higkeit bzw. vorübergehender vollständiger 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder 
Unfall sowie bei unverschuldeter vollständi-

ger Arbeitslosigkeit der Versicherten Person 
abschliessend fest.  

2 Versicherungsmodalitäten  

2.1 Versicherte Personen 
Versichert sind erwerbstätige Einzelperso-
nen, welche den Leasingvertrag mit der 
BANK-now AG innerhalb des Eintritts- und 
Endalters abschliessen.  

In einem Leasingvertrag können weder 
mehrere Personen noch Firmen versichert 
werden. 

2.2 Aufnahme in die Versicherung  
Die Aufnahme in das fakultative Deckungs-
paket (Erwerbs-/Arbeitsunfähigkeit und Ar-
beitslosigkeit) der Ratenabsicherung erfolgt 
durch wahrheitsgetreues Bestätigen, Datie-
ren und Unterzeichnen der Beitrittserklärung 
durch den Leasingnehmer als Versicherte 
Person.  

2.3 Eintritts- und Endalter  
Die Ratenabsicherung für die Risiken Er-
werbs-/Arbeitsunfähigkeit sowie Arbeitslo-
sigkeit beginnt frühestens ab Vollendung 
des 18. Lebensjahres und spätestens am 
Tag der Vollendung des 65. Lebensjahres 
abzüglich der Laufzeit des Leasingvertrages 
und endet spätestens am Tag der Vollen-
dung des 65. Lebensjahres.  

2.4 Beginn des Versicherungsschutzes  
Der Versicherungsschutz für das fakultative 
Deckungspaket beginnt mit Abschluss des 
Leasingvertrages, frühestens jedoch mit 
Übergabe des Fahrzeuges.  

2.5 Ende des Versicherungsschutzes  
Der Versicherungsschutz für das fakultative 
Deckungspaket endet durch Kündigung der 
Ratenabsicherung mit Ablauf der Kündi-
gungsfrist (Ziffer  6) oder mit Auflösung oder 
mit ordentlichem Ablauf der ursprünglich 
vereinbarten Laufzeit des Leasingvertrages. 
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Ohne Kündigung der Ratenabsicherung, 
Auflösung oder ordentlichem Ablauf des 
Leasingvertrages endet der Versiche-
rungsschutz überdies in folgenden Fällen:  

 für das Risiko Erwerbs-/Arbeitsunfähig-
keit bei Pensionierung oder Frühpensi-
onierung spätestens jedoch bei Errei-
chen des Endalters am Tag nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres.  

 für das Risiko Arbeitslosigkeit bei Auf-
gabe der unselbständigen Erwerbstä-
tigkeit sowie bei Pensionierung oder 
Frühpensionierung spätestens jedoch 
bei Erreichen des Endalters am Tag 
nach Vollendung des 65. Lebensjahres.  

3 Versicherungsleistungen 

3.1 Leistungen bei Erwerbs-/Arbeitsunfähig-
keit 

3.1.1 Anspruch bei Erwerbsunfähigkeit 

Als Erwerbsunfähigkeit gilt die durch die 
eidgenössische Invalidenversicherung (IV) 
dauerhaft festgestellte Unfähigkeit der Ver-
sicherten Person, ihren Beruf oder eine an-
dere Erwerbstätigkeit ausüben zu können.  

Der Anspruch auf die einmalige Kapitalzah-
lung bei dauernder vollständiger Erwerbs-
unfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall bis 
max. CHF 100'000  pro Leasingvertrag ent-
steht, wenn die Versicherte Person im 
Rahmen des Versicherungsschutzes medi-
zinisch belegt und von der IV festgestellt, 
mindestens zu 70% dauernd erwerbsunfä-
hig ist und im Zeitpunkt des Anspruchs der 
Versicherungsschutz gegeben ist. Ein IV-
Grad unter 70% ergibt keine Leistungen.  

Die einmalige Kapitalzahlung bei Erwerbs-
unfähigkeit berechnet sich aus der Summe 
aller noch nicht bezahlten Raten gemäss 
dem ursprünglich vertraglich vereinbarten 
Ratenzahlungsplan ohne Restwert des 
Fahrzeuges im Zeitpunkt der Feststellung 
der Erwerbsunfähigkeit von mindestens 
70% durch die IV. Allfällige Zahlungsaus-
stände und Verzugszinsen werden nicht 
vergütet.  

3.1.2 Anspruch bei Arbeitsunfähigkeit 

Als Arbeitsunfähigkeit gilt die durch eine Be-
einträchtigung der Gesundheit bedingte, vo-
rübergehende 100%-ige Unfähigkeit der Ver-
sicherten Person, im bisherigen Beruf oder 

Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leis-
ten.  

Der Anspruch auf die monatlichen Raten-
zahlungen bei vorübergehender vollständi-
ger Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
oder Unfall im Umfang der monatlichen 
Leasingraten gemäss Leasingvertrag bis 
max. CHF 2'000 pro Monat entsteht, wenn 
die Versicherte Person im Rahmen des 
Versicherungsschutzes während und nach 
Ablauf einer Wartefrist von 60 Tagen medi-
zinisch belegt und ärztlich ausgewiesen 
100% arbeitsunfähig ist und im Zeitpunkt 
des Ablaufs der Wartefrist der Versiche-
rungsschutz gegeben ist. Ein Arbeitsunfä-
higkeitsgrad unter 100% ergibt keine Leis-
tungen. Zahlungsausstände und Verzugs-
zinsen werden nicht vergütet. 

Die Wartefrist von 60 Tagen beginnt an dem 
Tag, an welchem die Versicherte Person 
erstmals einen Arzt hinsichtlich der die Ar-
beitsunfähigkeit auslösenden Krankheit 
oder Unfall konsultiert hat und dieser eine 
Arbeitsunfähigkeit von 100% attestierte.  

Beginnt die Leistungspflicht nach Ablauf der 
Wartefrist innerhalb eines angebrochenen 
Monats wird die erste monatliche Rate voll-
ständig ausgerichtet. 

Bei einem Rückfall bzw. bei einer wiederhol-
ten Arbeitsunfähigkeit von 100% aufgrund 
des früheren Leidens innerhalb von 3 Mo-
naten nach Ende einer bereits gemeldeten 
100%-igen Arbeitsunfähigkeit wird keine 
neue Wartefrist angerechnet.  

3.1.3 Dauer der Ausrichtung von Arbeitsunfähig-
keitsleistungen  

Die monatlichen Ratenzahlungen bei vorü-
bergehender vollständiger Arbeitsunfähig-
keit werden im Rahmen der fortgesetzten 
medizinisch begründeten Arbeitsunfähigkeit 
und bestehendem Versicherungsschutz pro 
Schadenfall und Leasingvertragslaufzeit 
(ursprüngliche Laufzeit) während insgesamt 
max. 24 Monaten durch Nationale Suisse 
erbracht.  

Die monatlichen Ratenzahlungen werden 
durch Nationale Suisse eingestellt und nicht 
mehr gezahlt:  

 wenn Nationale Suisse die max. Anzahl 
von 24 monatlichen Ratenzahlungen 
erbracht hat; 

 wenn trotz Vorliegen des Anspruchs 
und Versicherungsschutzes von Seiten  
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der Versicherten Person keine Belege 
für das Andauern der krankheits- bzw. 
unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit vor-
gelegt werden;  

 wenn wieder eine Berufstätigkeit (auch 
in Teilzeit) aufgenommen wird;  

 wenn die Versicherte Person das End-
alter erreicht hat.  

3.1.4 Kein Anspruch auf Leistungen bei Erwerbs-/ 
Arbeitsunfähigkeit  

Es werden keine Leistungen ausgerichtet 
bei Erwerbs-/Arbeitsunfähigkeit: 

 infolge einer Krankheit oder eines Un-
falls, für die die Versicherte Person 
während den letzten 12 Monaten vor 
bzw. bei Abschluss der Versicherung 
ärztliche Behandlung beanspruchte;  

 infolge vorsätzlicher Provozierung und 
Verursachung der Erwerbs-/Arbeits-
unfähigkeit (u.a. durch Selbstverlet-
zung); 

 infolge von Kriegen, Bürgerkriegen, Un-
ruhen, Terroranschlägen, Sabotage 
oder Attentaten, wenn an diesen aktiv 
teilgenommen wurde;  

 infolge von aktiver Teilnahme an illega-
len oder kriminellen Handlungen und 
Aktivitäten;  

 infolge Ausübung von Berufssportarten; 
dem Training und der Teilnahme an 
Sportarten, die die Benutzung eines 
Motorgerätes mit einschliesst; Boxen; 
Tauchen (tiefer als 30m); Gleitschirm- 
oder Deltasegeln; Fallschirmspringen, 
Pferderennen; Bergsteigen (>Grad VI, 
UIAA) und Hochseesegeln; 

 infolge von psychisch bedingten Geis-
tes- oder Nervenkrankheiten, sofern 
diese nicht durch einen in der Schweiz 
praktizierenden Arzt mit Spezialisierung 
Psychiatrie festgestellt wurden oder so-
fern diese nicht stationär bzw. im Rah-
men eines dauerhaften Aufenthalts in 
einem Krankenhaus, Sanatorium, Klinik 
etc. in der Schweiz behandelt werden 
mussten; 

 infolge von Rückenschmerzen, mit 
Ausnahme von medizinisch objektivier-
baren Schäden; 

 infolge von Komplikationen in Zusam-
menhang mit einer Schwangerschaft; 

 infolge von Unfällen unter Drogenein-
fluss sowie von Unfällen, die verursacht 
oder provoziert werden in alkoholisier-

tem Zustand mit einem Alkoholgehalt 
im Blut der gleich oder höher ist als 
dies gesetzliche Bestimmungen für das 
Führen eines Fahrzeuges zulassen; 

 infolge nicht ärztlich verordneter Ein-
nahme oder Injektion von Medikamen-
ten, Drogen und chemischen Produkten 
sowie Alkoholmissbrauch; 

 infolge radioaktiver Kontamination, wel-
che nicht berufsbedingt ist. 

3.2 Leistungen bei Arbeitslosigkeit  

3.2.1 Anspruch bei Arbeitslosigkeit  

Als Arbeitslosigkeit gilt der 100%-ige unver-
schuldete Verlust der Arbeitsstelle oder bei 
mehreren Anstellungsverhältnissen der un-
verschuldete Verlust derjenigen Arbeitsstel-
len, bei welcher die Versicherte Person 
mindestens 25 Wochenstunden beschäftigt 
war und für welche ihr volle Taggeldleistun-
gen der eidgenössischen Arbeitslosenversi-
cherung (ALV) ausgerichtet werden.  

Der Anspruch auf die monatlichen Raten-
zahlungen bei unverschuldeter Arbeitslosig-
keit im Umfang der monatlichen Leasingra-
ten gemäss Leasingvertrag bis max. CHF 
2'000 pro Monat und Vertrag entsteht, wenn 
die unselbständig erwerbstätige Versicherte 
Person im Rahmen des Versicherungs-
schutzes während und nach Ablauf einer 
Wartefrist von 60 Tagen zu 100% arbeitslos 
ist. Im Zeitpunkt des Ablaufs der Wartefrist 
muss der Versicherungsschutz gegeben 
sein. Zahlungsausstände und Verzugszin-
sen werden nicht vergütet.  

Die Wartefrist beginnt erst ab dem Tag, an 
dem der Leistungsanspruch der Versicher-
ten Person im Rahmen der gesetzlichen 
ALV beginnt. Beginnt die Leistungspflicht 
nach Ablauf der Wartefrist innerhalb eines 
angebrochenen Monats wird die erste mo-
natliche Zahlung vollständig ausgerichtet. 
Bei einer erneuten Arbeitslosigkeit innerhalb 
von 3 Monaten nach Beginn des neuen Ar-
beitsverhältnisses aufgrund einer unver-
schuldeten Kündigung innerhalb der Probe-
zeit wird keine neue Wartefrist angerechnet.  

Die monatlichen Ratenzahlungen werden 
nur ausgerichtet, wenn die Versicherte Per-
son kumulativ folgende Bedingungen erfüllt:  

 bei Eintritt in die Versicherung seit min-
destens 6 Monaten in einem Beschäfti-
gungsverhältnis mit unbefristetem Ar-
beitsvertrag und einer Arbeitszeit von 
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mindestens 25 Wochenstunden be-
schäftigt war;  

 bei Mitteilung der Kündigung der/des 
Arbeitsverhältnisse/s in einem Beschäf-
tigungsverhältnis mit unbefristetem Ar-
beitsvertrag und einer Arbeitszeit von 
mindestens 25 Wochenstunden be-
schäftigt war;  

 aktiv auf der Suche nach einem Be-
schäftigungsverhältnis ist; 

 Leistungen im Rahmen der gesetzli-
chen ALV in der Schweiz bezieht. 

3.2.2 Karenzzeit 

Kündigungen des Arbeitsverhältnisses, die 
innerhalb der ersten 90 Tage nach Beginn 
der Versicherung mitgeteilt werden, erge-
ben keinen Anspruch auf Versicherungsleis-
tungen.   

3.2.3 Dauer der Ausrichtung von Arbeitslosenleis-
tungen 

Die monatlichen Ratenzahlungen bei Ar-
beitslosigkeit werden im Rahmen der fort-
gesetzten nachgewiesenen Arbeitslosigkeit 
und bestehendem Versicherungsschutz pro 
Schadenfall während max. 12 Monaten 
durch Nationale Suisse erbracht. Bei wie-
derholter unverschuldeter Arbeitslosigkeit 
werden die Leistungen für insgesamt max. 
24 Monate während der Laufzeit des Lea-
singvertrages erbracht.  

Die monatlichen Ratenzahlungen werden 
durch Nationale Suisse eingestellt und nicht 
mehr gezahlt,  

 wenn Nationale Suisse die max. Anzahl 
von 12 monatlichen Ratenzahlungen 
pro Schadenfall resp. von 24 monatli-
chen Ratenzahlungen pro Laufzeit des 
ursprünglichen Leasingvertrages er-
bracht hat; 

 wenn kein Anspruch (mehr) auf Leis-
tungen bei der gesetzlichen ALV be-
steht; 

 wenn trotz Vorliegen des Anspruchs 
und Versicherungsschutzes von Seiten 
der Versicherten Person keine Belege 
für das Andauern der Arbeitslosigkeit 
vorgelegt werden; 

 wenn wieder eine Erwerbstätigkeit 
(auch in Teilzeit) aufgenommen wird. 
Davon ausgenommen ist ein Zwi-
schenverdienst mit einem Pensum un-
ter 40%, der vom zuständigen Regiona-

len Arbeitsvermittlungsamt (RAV) an-
geordnet wurde;  

 wenn die Versicherte Person das End-
alter erreicht hat.  

3.2.4 Kein Anspruch auf Leistungen bei Arbeits-
losigkeit 

Es werden keine monatlichen Ratenzahlun-
gen ausgerichtet bei Arbeitslosigkeit:  

 wenn die Regelungen und Kontrollvor-
schriften der RAV-Zentren nicht befolgt 
und Taggelder durch Einstelltage ge-
kürzt werden. Davon ausgenommen 
sind die ordentlichen Einstelltage zu 
Beginn der Arbeitslosigkeit; 

 wenn die Versicherte Personen bei Un-
terzeichnung der Beitrittserklärung nicht 
seit mindestens 6 Monaten mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von mindes-
tens 25 Stunden arbeitstätig war oder 
in einem befristeten oder gekündigten 
Arbeitsverhältnis oder unmittelbar vor 
einer vorzeitigen Pensionierung stand; 

 infolge Entlassung, die vor der Beitritts-
erklärung zur Versicherung oder wäh-
rend den ersten 90 Tagen (Karenzzeit) 
ab dem Datum des Versicherungsbe-
ginns mitgeteilt werden; 

 infolge Kündigung durch die Versicher-
te Person; 

 Infolge regulärer oder vorzeitiger Been-
digung von befristeten oder Saison- 
oder Zeitarbeitsverträgen; 

 für die keine Ansprüche aus der ge-
setzlichen ALV bestehen, insbesondere 
bei Arbeitslosigkeit infolge Verlust der 
selbständigen Erwerbstätigkeit;  

 infolge Pensionierung oder Frühpensi-
onierung; 

 infolge Entlassungen zwischen Eheleu-
ten oder Verwandten in direkter auf-
steigender oder absteigender Linie; 

 infolge Entlassung wegen vorsätzlicher 
Verletzung der Berufspflichten oder 
Teilnahme an unbewilligten Streikhand-
lungen. 

3.3 Leistungskoordination  
Die monatlichen Ratenzahlungen infolge 
Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit 
werden an eine allfällige Kapitalversiche-
rungsleistung infolge Erwerbsunfähigkeit 
angerechnet. Die Versicherungsleistungen 
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aufgrund Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslo-
sigkeit können nicht kumuliert werden. 

4 Begünstigung und Prämienzahlung  

4.1 Begünstigung  
Die Versicherungsleistungen dienen aus-
schliesslich der Erfüllung von vertraglichen 
Leasingverpflichtungen der Versicherten 
Person aus dem Leasingverhältnis und 
werden ausschliesslich und direkt durch Na-
tionale Suisse an die BANK-now AG als 
einzige Begünstigte und Leasinggeberin 
ausgerichtet.  

4.2 Prämienzahlung 
Die Versicherungsprämien für das fakultati-
ve Deckungspaket (Erwerbs-/Arbeits-
unfähigkeit und Arbeitslosigkeit) sind Be-
standteil der im Rahmen des Leasingvertra-
ges zahlbaren monatlichen Leasingraten.  

In einem Leistungsfall schliessen die monat-
lichen Ratenzahlungen bzw. die einmalige 
Kapitalzahlung von Nationale Suisse die 
Versicherungsprämien mit ein.  

Die Versicherte Person erhält keine Über-
schussbeteiligung.  

5 Schadenfall  

5.1 Verhalten im Schadenfall 
Ein eingetretener Schadenfall ist ohne Ver-
zug telefonisch oder schriftlich der BANK-
now AG zu melden.  

Die Abwicklung aller Schadenfälle wird 
durch Nationale Suisse bzw. einen von ihr 
beauftragten Dritten sichergestellt, welcher 
sich mit der anzeigenden Person umgehend 
in Verbindung setzt und ihr das Schaden-
formular zur Anmeldung des Schadenfalls 
zustellt. Mit dem unterschriebenen Scha-
denformular sind die zur Prüfung und Beur-
teilung des Versicherungsanspruchs not-
wendigen Unterlagen umgehend einzurei-
chen.  

 

5.2 Prüfung des Versicherungsanspruches 
Es sind zwingend die nachfolgenden Do-
kumente für die Anspruchsprüfung einzurei-
chen:  

 Ausgefülltes Schadenformular mit 
Namen und Vornamen der Versicher-
ten Person, der Nummer des Leasing-

vertrages sowie Name, Vorname, ge-
naue Anschrift und Unterschrift der 
Person, die den Schaden anzeigt.  

 bei dauernder vollständiger Er-
werbsunfähigkeit infolge Krankheit 
oder Unfall: Rechtskräftiger IV-
Entscheid, die IV-Akten und allfällige 
SUVA-Akten sowie ärztliche Bescheini-
gung über die Ursache und Eigenschaf-
ten der Krankheit oder Unfallfolgen 
(Ärztliches Zeugnis/Krankheitsunter-
lagen, Diagnose etc.)  

 bei vorübergehender vollständiger 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
oder Unfall: Ärztliche Bescheinigung 
über die Ursache und Eigenschaften 
der Krankheit oder Unfallfolgen (Ärztli-
ches Zeugnis/Krankheitsunterlagen, 
Diagnose etc.), den Grad und die vor-
aussichtliche Dauer (Prognose) der Ar-
beitsunfähigkeit. Jeden Monat ist eine 
neue ärztliche Bescheinigung bzw. Do-
kumente, welche die Verlängerung der 
Arbeitsunfähigkeit belegen, vorzulegen.  

 bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit: 
Kopie des Arbeitsvertrags und Kündi-
gungsschreibens des Arbeitgebers, aus 
welchem das Datum der Mitteilung der 
Kündigung und der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses hervorgeht; den 
Nachweis über die Anmeldung als Ar-
beitsloser beim zuständigen RAV sowie 
den Nachweis über die fortlaufenden 
Zahlungen und Abrechnungen von Ar-
beitslosenentschädigungen der gesetz-
lichen ALV.  

Ein Schadenfall wird nur dann reguliert, 
wenn alle Unterlagen vollständig und stich-
haltig sind. Die Versicherungsleistung wird 
erst ausbezahlt, wenn sämtliche Unterlagen 
beigebracht worden sind, welche zur Prü-
fung und Beurteilung des Leistungsan-
spruchs benötigt werden und diese Prüfung 
eine Leistungspflicht von Nationale Suisse 
ergibt. Die mit den oben genannten Nach-
weisen verbundenen Kosten sind von der 
Versicherten Person zu tragen.  

 

Nationale Suisse ist zudem berechtigt, auf 
eigene Kosten weitere notwendige Auskünf-
te und Nachweise zu verlangen oder selbst 
einzuholen sowie die Versicherte Person 
jederzeit durch einen Vertrauensarzt unter-
suchen zu lassen. Nationale Suisse bzw. 
der von ihr beauftragte Dritte haben das 
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Recht, die behandelnden Ärzte direkt zu 
kontaktieren.  

5.3 Mitwirkungs- und Schadenminderungs-
pflicht 
Die Versicherte Person ist im Rahmen ihrer 
Mitwirkungs- und Schadenminderungspflicht 
nach Ziffer 5.2 gehalten, Nationale Suisse 
bzw. dem von ihr beauftragten Dritten:  

 die Ermächtigung zu erteilen, bei Spitä-
lern, Ärzten, Arbeitgebern, Amtsstellen, 
Versicherungsgesellschaften sowie bei 
Sozialversicherungsinstitutionen und 
bei Dritten Auskünfte und Akten einzu-
verlangen sowie diese Institutionen von 
der Schweigepflicht zu entbinden.  

 umgehend jegliche Auskünfte über den 
früheren und gegenwärtigen Gesund-
heitszustand sowie über den Verlauf 
der Krankheit oder des Unfalls zu ge-
ben.  

Wird einer dieser Obliegenheiten nicht 
nachgekommen, so tritt die Fälligkeit des 
Leistungsanspruchs nicht ein und Nationale 
Suisse ist befugt, die Leistungen zu verwei-
gern.  

6 Kündigung  

6.1 Kündigung der Ratenabsicherung 
Die Versicherte Person ist berechtigt, das 
fakultative Deckungspaket der Ratenabsi-
cherung jederzeit unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten auf das En-
de eines Monats schriftlich zu kündigen. Die 
Kündigung ist eingeschrieben an die BANK-
now AG zu richten.  

Von einer Kündigung der Ratenabsicherung 
bleibt der Leasingvertrag unberührt. 

6.2 Folgen der Kündigung auf laufende Ver-
sicherungszahlungen  
Wird das fakultative Deckungspaket der Ra-
tenabsicherung während laufenden monat-
lichen Ratenzahlungen infolge Arbeitsunfä-
higkeit oder Arbeitslosigkeit durch die Versi-
cherte Person oder die BANK-now AG or-
dentlich gekündigt, endet die Leistungs-
pflicht von Nationale Suisse mit Wirkung der 
Kündigung.  

 

 

7 Besondere Bestimmungen 

7.1 Rücktrittsrecht  
Die Versicherte Person kann die Beitrittser-
klärung zur Ratenabsicherung innert 7 Ta-
gen nach Unterzeichnung ohne Kostenfolge 
widerrufen. Dies gilt auch, wenn der Beitritt 
inzwischen angenommen wurde.  

7.2 Übertragung an Dritte  
Die Versicherte Person nimmt zur Kenntnis 
und ist damit einverstanden, dass Nationale 
Suisse gewisse Geschäftsbereiche oder die 
Ausführung gewisser Dienstleistungen im 
Rahmen des Kollektiv-Versicherungs-
vertrages an beauftragte Dritte auslagern 
bzw. übertragen kann.  

7.3 Datenschutz  
Nationale Suisse bzw. die von ihr beauftrag-
ten Dritten sind unter Wahrung des Daten-
schutzes befugt, die für die Vertrags- und 
Schadenabwicklung notwendigen Daten bei 
der BANK-now AG oder Dritten zu beschaf-
fen und zu bearbeiten. Persönliche Anga-
ben, die im Rahmen dieser Versicherung 
nach Vertragsabschluss gemacht werden, 
sowie die im Zuge eines Leistungsfalles 
einzureichenden Daten werden von Natio-
nale Suisse bzw. von den von ihr beauftrag-
ten Dritten ausschliesslich zum Zweck des 
Abschlusses und der Verwaltung der Versi-
cherung und der Behandlung und Abwick-
lung von Schadenfällen geführt.  

Der Versicherte kann jederzeit Mitteilung 
und Berichtigung einer ihn betreffenden In-
formation verlangen. Schützenswerte priva-
te Interessen der Versicherten sowie über-
wiegende öffentliche Interessen werden 
gewahrt. Falls erforderlich werden die Daten 
an involvierte Dritte, namentlich an Mit-, 
Rück- und andere beteiligte Versicherer 
weitergeleitet. Im Übrigen richtet sich der 
Datenschutz nach dem Bundesgesetz vom 
19. Juni 1992 über den Datenschutz.  

7.4 Mitteilungen und Anzeigen 
Mitteilungen und Anzeigen müssen stets 
schriftlich erfolgen und werden wirksam, 
sobald sie der BANK-now AG zugegangen 
sind. 

7.5 Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Bei Streitfällen gelten als Gerichtsstand 
ausschliesslich der schweizerische Wohn-
sitz der Versicherten Person oder der Versi-
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cherungsnehmerin sowie der Sitz des Ver-
sicherers.  

Auf diese AVB findet ausschliesslich 
schweizerisches Recht Anwendung.  
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